
TuS Bad Essen v. 1896 e.V. 
Meller Straße 3  
49152 Bad Essen Tel. (05472) 9488-52 
 
1. Vorsitzender: Tim Ellmer 
www.tusbadessen.de 
 

Bitte Rückseite beachten! 

Beitrittserklärung  
 

Name:   ____________________________________________________________ 

Vorname:  ______________________ Geburtstag:____________________________ 

Straße/ Haus-Nr.: ____________________________________________________________ 

PLZ/ Wohnort:  ____________________________________________________________ 

Telefon-Nr.  _______________________ Email: _______________________________ 

Sparte:   ____________________________________________________________ 

Sparten-/Kursbeitrag:  □ _____________________________ 

□ Ich möchte regelmäßig den Vereins-Newsletter per email erhalten 
 
Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich an 
 

•  Die Satzung und die Vereinsordnung des Vereins  
(einsehbar auf der Internetseite oder gesondert anzufordern) 

• die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze 
 
Die Mitgliedschaft kann von jedem Vertragspartner gemäß Satzung mit einer Frist von drei Mona-
ten zum Kalenderjahresende , ohne Angaben von Gründen, gekündigt werden. Eine Kündigung 
der Mitgliedschaft durch den Verein erfolgt schriftlich, sie ist auch formlos und durch Beauftragte 
zulässig, wird dann jedoch schriftlich bestätigt. Jede Kündigung seitens des Mitgliedes muss 
schriftlich gegenüber dem 1. Vorsitzenden des Verei ns erfolgen. 
 
Bei minderjährigen Mitgliedern  
Ich/ wir als der/ die Vertreter genehmige/-n hiermit den Beitritt für mein/ unser Kind und überneh-
men bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitrags-
pflichten meines/ unseres Kindes gegenüber dem TuS Bad Essen v. 1896 e.V. 
 
________________ _______________________________ _________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift der Erziehungsberechtigten  (Vor- Zunahme ausschreiben!) 
 
Ermächtigung zur Beitragserhebung durch Lastschrift  
Hiermit ermächtige ich den Tus Bad Essen v 1896 e.V. widerruflich, meinen Mitgliedsbeitrag und 
die sonstigen Beiträge und Gebühren laut Beitragsordnung bei Fälligkeit von nachfolgendem 
Konto durch Lastschrift einzuziehen: 
 
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) _____________________________________________ 

Konto- Nr.: _______________________ Bankleitzahl: ______________________________ 

Bankinstitut: _________________________________________________________________ 

________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 



Datenschutz  
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich 
einverstanden. 
Ich habe jederzeit die Möglichkeit vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. 
Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 
 
_______________________________   ________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 
Beitragsordnung (lt.Beschluss der AO- Mitgliederversammlung am 28.10.2004): 
 
         € /ab 01.01.2005 
 
Anmeldegebühren: 
 
    Kinder und Jugendliche  2,75 €/ einmalig 
    Erwachsene    5,50 €/ einmalig 
 
 
    Beiträge    mtl.  /Jahr 
     
    Passiv     2,50€  /30€ 
    Kinder/ Jugendliche   6,00€  /72€ 
    Studenten (Ausweis erforderlich) 6,00€  /72€ 
    Erwachsene 
    ab vollendetem 18. Lebensjahr 8,50€  /102€ 
    Familie        180€ 
 
    Spartenbeitrag kann erhoben werden! 
 
 
 
Auszug aus der Satzung des TuS Bad Essen v. 1896 e.V. in der Fassung vom 31. März 2000: 
 
§ 5 Mitgliedschaft 
 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person auf Antrag werden, sofern es sich zur Beachtung 
dieser Satzung und Zahlung des gültigen Jahresbeitrages durch Unterschrift verpflichtet. Bei 
Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
Von den Mitglieden werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 
sowie der ebenfalls zu zahlenden Aufnahmegebühr werden von der Mitgliederversammlung 
festgehalten. 
 
Vorstands- und Ehrenmitglieder sowie Abteilungsleiter sind von der Beitragspflicht befreit. 


